
Zur Glaubwiirdigkeit der in die (Demosthenische]
Rede wider Neaira eingelegten Zeugenaussagen.

S~it der belrannten Untersuohung Westermann's 1 wird ins
gemein an der Unäohthl?it der Zeugenaussagen in der Rede wider
Neaira nicht gezweifelt. Ob mit Recht, wollen wir an der Hand
einer noohmaligen Prüfung kurz darzuthunsuchen 2.

I. p. 1352 § 23. (<.PtAOO'rp(lTOC; .D.wvuO'{ou KOAwvf)8ev lJ.ap
rupet dblvcn NEmpav Nu<cxplTllc; ouO'av, ~O'1Tep Kat M€TfXVElpa
€TEVETO, Kat KaTO:TEO'8at 1TfXP' aUT4J, on: de; ra lJ.uO'rnpta E1TEbn
I!ll00av, EV Kopiv8qJ OlKOUO'at' KaraO'Ti\O'at bE aurae; we; aUTOV
AuO'iav TOV KE<pO:AOU, <piAOV ovra E:auT4J Kat E1Tlrnb€lOV.) Der
Name des Zeugen, wie er sich in der Rede selbst § 22 findet,
lautet: (j)tAOO'TpaTOe; ö KoAwvf}8EV. In der Zeugenaussage ist der
Vatername .D.lOVUO'(OU zugesetzt. Aus einer Seeurkunde 8 des
Jahres 342, wo die Namen:

.D.IONYY..IOY..////AQI/
<.PI AOY..TPATOY..//OA///

verzeichnet sind, hat nun Böokh geschlossen, Dionysios sei der
Vater des Philostratos gewesen und hat jenen Philostratos mit dem
in unserer Urkunde erwähnten identificirt. Diese Ansicht sucht
Westennann zu widerlegen. Zunäohst will er, während er die

Böokhs KOAwv(ilgev) nach dem Namen Philostratos
billigt, dieselbe hinter dem Namen des Dionysios nicht in gleicher
Weise gelten lassen; denn in A.nbetracht der erhaltenen Buch
staben AQ könne ebenso gut 'AAWITEKfjl1ev oder TTAwl1€leUC; er
gänzt werden. Dieser Einwand erweist sich als niohtig, wenn
man bedenkt, dass die Lücke offenbar nicht einen, sondern zwei
Buchstaben umfasst, gar nicht zu reden davon, dass das Demotikon
TTAW9€tEue; sohon wegen des in der Inschrift befindlichen verticalen
Striches hinter AQ unmöglich wird. ßöekh's Ergänzung findet

1 AbMl. d. sächs. Ges. 1850 p. 114 ff.
2 Text na.ch Dindorfs Oxforder Ausgabe.
s· Böckh, Seeurk. X f. CIA. II 808 f. 86. 87.

:Rh&ln. Mus. f. Philol. N. F. XL. 24
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denn auch ihre Bestätigung in einer Inchrift1 des J. 356, in
weloher unter den Trierarchen ausdrüoklioh ein ßlOvualO~ Ko
Awvfj(9EV) erwähnt wird j diesen mit dem in unserem Aotenstüoke
genannten zu identifioiren, wird man kein Bedenken tragen dürfen.
Aber gesetzt, unsere Ergänzung wäre die richtige, 130 wird West.
fragen, wodurch denn bewiesen werde, dass die auf dem Steine
erwähnten Dionysios und J;hilostratos Vater und Sohn gewesen,
mit welohem Rechte ferner Bockh, ohne analoge Fälle anzuführen,
es für sehr wahrsoheinlich eraohtet, dass Vater und Sohn in ein
lInd derselben Syntelie Trierarohie geleistet hätten. Hierfür also
werden Beispiele beigebraoht werden müssen. Deren findet sich
eins in der zuletzt herangezogenen Insohrift l!': E:n:tTptftpapxOl
I:TpaToKAil~ ßtOllEl(eu~), EtJeub1'JllOC; dlOllet(€UC;); da nämlioh bei
Demosthenesllder volle Name EÖ6ubt'JllO~ Ö L'lpa'loKAEou<; er
wähnt wird, soheint es nicht zweifelhaft, dass die in der Inschrift
genannten im Verhältniss von Vater zu Sohn zu einander geBtanden '.
Ein ferneres Beispiel liegt augenscheinlich weiter unten 5 in der
selben Inschrift vor, 'loO[be] 'lOO aplupio[u] T[alle] E.laen:pax9TJ
[TCapa 'l]ÜlV aVETClo"[J<EUOUC;] Ta.~ vaO~ [avEA]K[u]aaVTtlJV [d~ Ta]
VEWplCl' [TCapa] TIu6obwpou 'A[XapVEtlJ<; Kai M]EVtlJVO<; 'A[XaPVEtlJ<;
~TCI Tl1V] EiJKA€taV; denn sofern in zwei Inschriften6 von den
Jahren 325 und 323 der Name MEVWV TIu6obwpou 'AxapvEu~

wiederholt erwäb-nt wird, ist es naheliegend, zu vermuthen, dass
jene eben genannten Menon und Pythodoros Vater und Sohn ge
wesen sind. Mit der von uns vertretenen Ansicht steht denn auoh
nicht das in Betracht kommende Zeitverhältniss in Widerspruch,
was Westermann an letzter Stelle als gegen die Authenticität des
Zeugnisses sprechend anführt. Wh' lesen in unserer Urkunde,
dassLysias, zweifelsohne der berühmte Redner 7, die Neaira und Me
taneira bei ihrer Anwesenheit in Athen anlässlich der Feier der
Mysterien im Hanse des Philostratos untergebt'acht habe. Ob
gleich nun weder an unserer Stelle noch an irgend einer anderen

1 CIA. n 794b, 69.
l! b, 87.
8 XXI 165.
4 Vgl. hierzu C. Schäfer, Mittheil. d. deutsch. archäol IIlflt. V

p.49.
11 c, 99 fr.
a CIA. II 810d. 811 b.
'1 Vgl. § 21 J\ua(a<; 6 110qJU1TI1<; und Sauppe, frg. Lys. 255-258;

Clinton, fasti Hellenici TI p. 860.
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berichtet wird, wann dies geschehen sei, so werden wir den frag
]ichenZeitpunkt der Zusammenkunft Ullsohwer durch Bereohnung
feststellen können. Es wird uns nämlich von § 21 unserer Rede
an der Lebenslauf deI' Neaira vorgeführt: zuerst wird berichtet,
dass sie zusammen mit Metaneira und Nikarete naoh Athen ge
kommeu ferner (JlETa Taiha), dass sie mit dem Thessaler
Simos zur Feier der grossen Panathenäen wiederum eine Reise
naoh Athen unternommen und sich daselbst· bei den Gastmählern
wie eine Hetäre benommen habe; Bodann (JlETa Taiha), daBs sie
zu Korinth von Xenokleides und Hipparohos ausgehalten worden;
darauf (fJETa miha), daslij sie, gegen Erlegung von dreissig Minen
bei der Nikarete als Sclavin in den Besitz des Korinthier Ti
manoridas und des Leukadier Eukrates übergegangen sei, endlich
(§ 31) dass sie, nachdem jene dxov Ka\ €XPWVTO öO"ov ilßouAoVTO
aUnJ Xp6vov, von Phrynion von Paiania in Freiheit gesetzt und naoh
Athen gebl'acht sei. Während nun bei< den früheren Verhliltnissen
der Neaira kein bestimmter Zeitpunkt angegeben wird, finden wir
bei der zuletzt von ihr eingenommenen Stellung eine genaue
Angabe des Jahres, und zwar des Archonten Sokratides = 01.
101. 3/374. Zieht man in Erwägung, dass die Dauer der einzelnen
Verhältnisse kaum viel mehr als ein Jahr gewesen sein mag 
wie dies einmal aus der Art der Erzählung, sodann auch aus der
nattirlichen Beschaffenheit derartiger Liehesaffairen ersichtlich ist
- so kommt man, sofern man vier oder wenn 6S b6liebt gar
sechs Jahre von 01. 101. 3/374 zurückgeht. anf das J. 380, wo
die Zusammenkunft des Lysias mit der Nikarete und Neaira, wie
sie in unserer Urkunde erwähnt wird, statt gehabt haben muss.
Bei dieser Fixirung ergibt sich, dass Lysias, dessen Geburtsjahr
zwischen 440 und 436 anzusetzen ist!, als hoher Fünfziger sich
mit der Metaneira einliess, ein Factum, an dem man keinen AnstoBs
nehmen da]·f. Dass übrigens zn jener Zeit Lysias nicht mehr
ganz jung war, dafür bürgt sowohl die Erwähnung des hohen
Alters seiner Mutter, als auch der Umstand, dass er bereits ver
heirathet war (§ 22). Im J. 380 also, erfahren wir, war Philostratos
ein ~a€OC;;. Wenn wir ihn nUll uns zu jener Zeit etwa als 20j.
vorzustellen haben, so ergiebt sioh~ dass er um 342 als ein hoher
Fünfziger, sein Vater Dionysios demnaoh als etwa BOj. zu denken
ist. Sollte es Jemand Wunder nehmen, dass so betagte Leute
die Leistung der Trierarchie übernahmen, so mochte ioh anf die

1 Blass, Att. Beredsamkeit I p. 888 ff.
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Thatsache hinweisen, dass Isokrates im 82. Lebensjahre sich dieser
Liturgie unterzogen hat!.

II p. 1353 § 25. Die Zeugenaussage stimmt völlig mit
dem in dem vorhergehenden § Erwähnten übereinj während jedoch
in dar Rede selbst dem Namen des Ktesippos die Bezeichnung
des Gaues beigegeben ist, fehlt dieselbe im Actensti.icke. Dies
möohte ich als ein Argument für die Aechtheit ansahn; ein Fälsoher
würde wohl kein Bedenken getragen haben, den vollen Namen
aus der Rede in die Zeugenaussage herüberzunehmen.

III p. 13M § 28. Hipparchos, welcher in dem Zusammen
hang der Rede selbst Ö 'ÖTrOKplT11<;; genannt wird, heisst hier
>A6~ov€u<;;. Dies mit Westermann als Erfindung anzusehen, ist
kein zureichender Grund vorhanden. =€VOlCAetbl1<;; Ö nOl11T~C;

wird Demosth. XIX 331 erwähnt. Die Inconeinnität bei der
AuiIuhrnng der Namen, d. h. das Zusetzen des Demotikon bei
Hipparohos und das Weglassen bei Xenokleides, scheinen mir für
die Aechtheit zu sprechen.

IV p. 1355 § 32. Westermann nimmt Ansto8s, weil nioht
ausdrüoklioh erklärt wird, zu welchem Zweoke Phrynion das
Geld fur Neaira erlegt hat. Aber, fragen wir, wenn klar
ausgesprochen wurde, dass zwanzig Minen von Phrynion dem
Timanoridas und Eukrates für Neaira bezahlt wurden, konnte es
da den Zuhörern zweifelhaft ersoheinen, dass diese Summe darauf
Bezug hätte, wovon kurz vorher die Rede gewesen d. h. ~1T'

~A€Ua€p{~ Kai Eq>' iP ~v Kop{v64J ~i1 epTaZ':Ecr8al. Die zur Ver
lesung kommenden Actenstücke mussten dooh kurz und bündig
gefasst sein; unreoht ist es daher, in ihnen etwas zu vermissen7

was nicht absolut nothwendig zur Sache gehört. Dies möchte
ich gegen ähnliche Argumente Westermann's, die auch bei der
Prüfung der folgenden Urkunden wiederkehren, ein fÜl' allemal
bemerkt haben. Uebrigens entsprechen der zweiten Bedingung
Eq>' q, EV Kop{v64J 1111 epTuZ':w8al die am Schluss des Acten
stückes erwähnten Worte Kai KaTa8Ei<;; TO apTuplOv!fiX€TO a1TuTwv
>A8~vaZ':€ NElXlpav, welche West. allerdings für ganz überflüssig
erklärt. < Fast noch unverantwortlioher' erscheint es ihm fernel',
dass Phrynion als Bruder des Demochares aufgeführt wird, während
doch der Vatersname am Platz wä.re, dessen in § 39 Erwähnung
geschieht. Da möchte ich doch die Frage aufwerfen, weshalb

1 Ygl. Kirchner de Iitis quae exstant in Demo-
llthenill q. f. in Lacritum et priore adversu8 Stephanum or. HaI. 1883 p. 26.
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überhaupt den Namen der Zeugen die ihrer Väter und ihres
Gaues beigefügt werden. Die Antwort dürfte lauten, damit man
sie von anderen Leuten gleiohen Namens zu untersoheiden ver
möge. Nun wird in § 39 zur genaueren Bezeiohnung des Phrynion
sowohl seines Vaters als auoh seines Bruders Erwähnung gethan
und bei dem letzteren hinzugefügt aO"€Xywr; Kat TroXunlwr; bux
"fOVTOtj; TOV ßiov wtj; V/-lWV 01 Trp€O"ßunpol /-lVf)/-loV€UOUO"IV.
Meines Erachtens konnte Phryniou wohl kaum besser charakterisirt
werden denn als Bruder! des Demochares, einer berüchtigten
Persönliohkeit des damaligen Athens s.

V p. 1356 § 34. West. überlässt es dem Leser selbst,
sieh zu überzeugen, wie wenig das Einzelne dieser dem
entsprioht, was der Redner § 33 als deren Inhalt angiebt. So
viel ich sehe, finden sich nur die Worte Kat Ka9EubEIV O"q>iie; aUTOUC;
Kat <Ppuviwva Kat N€(upav nicht im Zusammenhange der Rede;
in irgend welchem Widerspruch zu demselben stehen sie jedoch
nicht. Auch lassen sich die Worte Ka9EubEIV und alO"MvE0"9al
gut mit einander vereinigen; denn dass die Leute zu Anfang der
Nacht gesohlafen, dann aber um die Mitte derselben durch ein
Geräusch geweckt, das, wovon berichtet wird, gesehen haben, ist
doch durchaus denkbar. Ebensowenig erscheinen mir die Worte
TU tTrlvilna Tile; V{KTJ~ TOO äp!J.aTo~ dazu angethan, die Urkunde
zu einem trügerischen Machwerk zu stempeln; die Verbindung ist
ungewöhnlich aber keineswegs unerträglioh.

VI p. 1358 § 40. Die Namen der drei Bürgen, die sich
nur in der Zeugenaussage und nicht in der Rede finden, lassen
sich inschriftlich nachweisen. Der erste (IT€q>avov 'Epouxbt'lv)
findet sich in einer Inschrift S vom J. 347, wo ein IT€q>avotj;
'Avnbwpibou E erwähnt wird. Da das Demotikon mit
E beginnt und die Lücke deutlich 7 Buchstaben umfasst, ist die
Ergänzung 'EpOllXbl1tj; ohne Zweifel am Platz. Die Identität dieses
Stephanos mit unserem Bürgen wird vollends dadurch erwiesen,
dass eins unter den § 121 erwähnten Kindern, welche Apollo'
doros allerdings nicht dem Stephanos, sondern der Neaira vin'
weift, den grossväterlichen Namen 'Avnbwpibt'l~fl.ihrt4. Der

1 Vgl. § 45 LdTUPO~ 'AAUI'ltEKfj9Ev 6 AaKEbalJ..lOv{oU dbEAqJOC; und
Ar. 1276.

S Dem. XLvn 22. CIA. II 2, 794 d 52.
B CIA. n 109; vgl. dazu Schäfer Dem. u. s. Z. III 2 p. 342.
4, Dittenberger, Sylloge inser. gr. 984• 74".



382 Kirohner

Name des zweiten Bürgen enaUKETllv KlllpHl1Ea) ist uns in einer
Marineinschrift 1 vom J. 334 erhalten: [K]h€OXaPllC;; rhauKETo(U)
K11lplI11EUC;; 2. Der Name des dritten Bürgen endlicl] ('AP1CJTO
KpaT11v <PahllpEa) wird offenbar durch eine InschriftS vom J. 421
bestätigt; der dort als 'EnllVOTal..ltuc;; erwähnte'AP1<JTOKpaT11C;;
<PahllP€uc;; wird der Grossvater des hier erwähnten sein.

VII p. 1361 § 47. Westermann erscheint die Vergleichs
urkunde verdächtig, nicht allein, weil sie so ärmlich ausgefallen,
sendern auch, weil die albernen Worte XPll<J(}lll E.KaTEpOV NElltplt
Ta<;; {<Ja<;; TJI..lEpa<;; ToD I..l11VoC;; 1Tap' EauTO't<;; EXOVTll<;; sich in ihr
finden. Ueber den ersten Anstoss siehe unter IV, das an zweiter
Stelle geäusserte Bedenken scheint mir etwas sophistischer Art
zu sein; auf die Frage, wie es denn, während die vollen Monate
zu dreissig Tagen allerdings eine gleiche Theilung gestatteten,
bei den hohlen Monaten gehalten werden sollte, haben wir keine
andere Antwort, als dass in diesen Stephanos und Phrynion je
14% Tage in Gesellschaft der Neaira verbringen sollten 4. Die
Namen der drei Schiedsrichter, deren auch in der Rede selbst
Erwähnung geschieht, sind inschriftlich überliefert. Ein :EaTupoc;;
D.lOvu<Jiou 'AXw1TEKll(}€V auf einem Grabstein:; allerdings unbe
kannter Zeit, ein :Euupiu[<;;] [Aa]l..l1TTpEUC;; in einem Dekrete 6 der
Erechtheis etwa aus der Mitte des vierten Jahrhunderts; endlich
als Schatzmeister der Athene und der übrigen Götter vom J. 398
ein D.10T€lTWV 'AXaPVEUC;; 7.

VIII p. 1361 § 48. Gegen den Inhalt dieser Zeugenaus
sage hat West. nichts einzuwenden. Die drei Namen der Zeugen
werden in der Rede selbst erwähnt. Der erste ist wohl, wie
West. bemerkt, identisch mit dem inschriftlichen 8 EußOUhO<;;
[:E1Tlv]e<ipou TTpoßaXil1lOC;;; der ~weite D.\01T€t(}11<;; MEhlT€U<;; kommt
zweimal in Seeinschriften 9 aus der Mitte des vierten J ahrh. vor.

IX p. 1363. Am Schluss dieser Urkunde setze ich für das

1 Dittenberger a. a. O. 35181 (CrA. I! 804.. B a 3).
2 Vgl. auch den Namen [r]ÄauKETll<; rÄaUKETOU KllCj>l(<1IEU<;) ClA.

I! 986.
8 CU. I 260.
4 Vgl. Beoker Charikles I! p. 54.
o Kumanudis, luser. sep. N. 209.
6 CIA. I! 557.
7 ClA. II 652. 653; vgl. auch 791.
8 Ross Demen N. 156.
11 CIA. II 797 a, 8. 798 b, 36.
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~,.!Oi der Hss. aUTq'J, von der Ansicht ausgehend, dass die Ver
tauschung der ersten und dritten Person nicht sowohl vom Ver
fasser, als vielmehl' von einem un8.0htsamen Abschreiber herrührt.
Das Aktenstück wird von West. für verdächtig erklärt, weil in
demselben die Dinge einer anderen Reihenfolge, als in der
Rede selbst, vorgeführt würden. In der Rede wird berichtet
(§ 51), dass Phrastor, als er sich betrogen sah, seine Gattin als
eine Tochter der Neaira verstösst, darauf dass Stephanos eine
biKll <J1Tou de;; tl,JbEtOV gegen Phrastor anhängig maoht, sodann
dass Phrastor einen Prooess gegen Stephanos bei den Thesmo
theten anstrengt, worauf endlioh die Versöhnung beider erfolgt.
Widersprioht nun die Zeugenaussage diesem Zusammenhange der
Dinge? So viel ich sehe, keineswegs. Wir erfahren, dass Ste
phanos von Phrastor bei den Thesmotheten angeklagt wurde und
dass, da auch Stephanosseinerseits gegen PhrastOl' ein Prooess'
verfahren einleiten wollte, der Vertrag zwischeu heiden zu Stande
gekommen. Nicht also meine ich mit West. den gen. abs. Aa-.
x6VTOe;; temporal, vielmehr causal fassen zu müssen,

X p. 136!i § 61. Mit Sauppe schalte ich den Artikel TOV
ein: de;;aTElV TOV ulov TOV aUTou dC;; TOUe;; l€vvtlTac;;. Nachdem
in § 55 vom Redner noch ein ferneres Zeugnis8 (€T€pav llapTU
plav ToD TE <Ppa<JTOpOe;; KaI TWV lj)paT~pWv aUTou KaI l€VVllTWV)
zur Erhärtung der Unebenbürtigkeit der Neaira verheissen, wer
den in unserem Aktenstücke sechs Gentilen aufgeführt, welche
das Zeugniss ablegen, dass sie den Sohn des Phrastor, da er
von der Tochter der Neaira geboren, in die Zahl der Gentilen
aufzunehmen sich geweigert hätten. Das entspricht durchaus
dem vom Redner in Aussicht Gestellten. Denn weder wird man
sich daran stossen dürfen, dass nur der Genneten und nicht der
Phrateren Erwähnung geschieht, da die Einführung zu den Gen
neten und Phrateren zu gleicher Zeit vor sich ging 1; nooh dürfte

1 § 59. Vgl. Is. VII 15 'Kai €'lt'€lb,; eapynÄUl i'jv, ii'f'u'f'€ !L€ €'lt'l
TOU<; ßWIJ.Otl<; €l<; TOU<; 'f'€VVnTa<; T€ 'Kai <ppd't'€pa<;. 17 'Kai TUlV <ppa't'tpwv
T€ Kai l€VVfJTUlV €K€iVqJ OOK dmcrTouV't'wv • . • €T'fpdcpotlcri IJ.€ €l<; Ta
KOlvav lpaj.tlJ.o:r€tov (Meier, De gent. Att. p. 1687) IllfJ(j:ncrdj.t€VOl 'lt'fiVT€<;,
€mOtvTo<; €K€ivOtl 'lt'{(ITlV KaO' t€PUlV. Dieselbe Ansicht .vertreten Meier
a.. a. 0, p. 36 und Philippi, Beiträge z. e. Gesch. d. att. Bürgerrechtes
p. 169. Die Ansicht Buermanns in Jbb. f. Phi!. IX. Supplbd. p. 614
,die Einführung zu den Genneten und die Einführung zu den Phrateren
sind als zwei durchaus von einander verschiedene.Acte gekennzeichnet'
halte ich demnach für nicht richtig. .
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der U~Bt8JId Bedenken hervol'l'ufen, dass nicht ausdrücklich das
Zeugniss des Phrastor beigefügt ist, als ob nicht jener eben da
durcb, dass ihm auf sein Gesuch hin die Einführung seines Kindes
zu den Genneten und Phrateren verweigert wurde, auch ohne
seine Aussage abzugeben, genugsam bezeugte, dass Neaira und
ihre Tochter unebenbürtiger Abkunft seien. Die Aussage, welche
West. von den Zeugen erwartet, dass nämlich Phrastor vor dem
Schiedsrichter Bedenken getragen habe zn Schwül'en, sein Sohn
entstamme einer ebenbürtigen Gattin, ist durchaus unnöthigj denn
da ausscbliesslich wegeu der uuebenbürtigen Abkunft die Auf
nahme unter die Phrateren und Genneten verweigert wurde 1, so
beweist das ablehnende Verhalten jener, dessen ja hier ausdrück
lich Erwähnung geschieht, dass Phrastor die ebenbürtige Abkunft
seines Kindes auf keine Weise habe darthun können. Von den
nur in unserer Urkunde erwähnten Namen fiudet sich ein Euabot;;
<l>aAnpeuli: in einer Inschrift 2 vom J. 322j denn EuaAKOt;; möchte
ich tur das handschriftliche EuaAKllt;; restituiren. Auch der Name
des letzten Genneten, NiK1Tt"ITOt;; Keq.laAi]e€v, scheint in einer von
U. Köhler ins J. 324 gesetzten Inschrift ll vorzuliegen, wo wir
nach einer grösseren Lücke auf der linken Seite IrrO~KE<l>AI\

lesen. 4

XI p. 1368 § 75. Von § 64 an sucht der Redner aus der
Verderbtheit des ~tephanos die unebenbürtige Abkunft der Neaira
zu erweisen. Zu diesem Zwecke wird berichtet, dass Epainetos von
Andros von Stephanos bei der Tochter der Neaira als Ehebrecher
ertappt, die von jenem geforderten 30 Minen nicht bezahlt, über
haupt sich des Ehebruches für nicht schuldig erklärt habe, sinte
malen Phano nicht des Stephanos, sondern der Neaira Tochter
sei. Was wird nun von den beiden Zeugen ausgesagt? Sie be
haupten, Stephanos sei von Epaill6tos angeklagt worden, weil
jener mit Unrecht ihn als Buhlen ertappt habe. Nun aber hatte
Epainetos zugegeben, sich mit jenem Weib eingelassen zu haben;
er konnte also gegen Stephanos einen Proces8 bei den Thesmo
theten anhängig machen nur in der Erwägung, dass auf ihn, weil
er sich mit einer nicht Ebenbürtigen abgegeben, das Gesetz über

1 Is. VII 16 TtOlJ;O'avTo<,; tJe TOO €l<1a.10VTO<,; TaOTll (sc. €mTI9EVlll
TtlO'nv KaTa TWV IEpWV i'j ,.1l1V EI: dO'Tfl<,; d(jalElv), /llltJev i'\nov tJla1jlll
<pIZ:E0'9al Kai TOU<; UAAOUt;;. Vgl. Meier a. a. O. p. 16.

II CIA. II 186.
B CU. II 608.
, VgI. CIA. II 8120, 54 aus dem J.
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Ehebruch keine Anwendung hätte. Durch die wenigen Worte
ön mJTov UblKWe; ElpEE, glaube ich, wird demnach den Anfor
derungen, die West. an diese' Aussage stellt, volles Genüge ge
leistet. Die äussere Form dieser beiden Aktenstücke hat viel
Aehnlichkeit mit den in § 47 erwähnten. Hier wie dort, meint
West., habe die Trennung der Öl(XAAllrlll von dem Zeugnisse
keinen Sinn, da Schiedsrichter und Zeugen zusammenfielen und
über den Inhalt des yon ihnen gestift~ten Vergleiches gleich
selbst ausgesagt haben wiirden. Wenn n'fin auch das von West.
Postulirte an und für sich durchaus zweckentsprechend wäre, so
meine icb, hatten sich im attischen Urkundenwesen gewisse for
melhafte Wendungen fest eingebürgert; nach Analogie der Schrift
stüclre in § 123, wo am Ende des Zeugnisses die Worte TfIV öl;
npOKAT\<JlV EiVlll ~v nupEXETlll 'AnoAAoÖWpOe; uml darauf nach
dem Leuima TIPOKArJ{jlc; der Inhalt derselben mit den Worten
TUÖE npOUKllAElTO 'AnOAAObwpoc; LTEepUVOV anhebend sieb findet,
werden auch unsere Aktenstücke gestaltet worden sein 1. Stellen
wir einen Vergleich zwischen ihnen und den Worten des Redners
an, so sehen wir, dass ausschliesslich der Vertragsurkunde die
Worte nOAMK1C;; und der Schlusspassus LTEepllVOe; - {juVEtVa\
UUTfj angehören. Dies stimmt durchaus mit der Lage der Dinge i
wird doch in § 67 ausdrücklich erwähnt, dass Epainetos schon
in früheren Zeiten bei seiner Anwesenheit in Athen mit jenen
Weibern zusammengekommen. Etwas ungewöhnlich ist die Be
zeichnung ÖlUAAllKTU( für Öl(UTrJTa.(; in derselben Weise findet
sich das Wort Dem, XLVIII 2 ÖluAAuKTiJV OUÖEVU <pEUrWV. Die
Namen der beiden Zeugen finden sich in der Rede selbst mit Aus
nahme der Gaubezeichnung, deren Richtigkeit anzuzweifeln kein
Grund ist.

XII p. 1373 § 84. Derselbe Theogenes, welcher in der
Urkunde und den vorhergehenden Worten des Redners selbst
'EPX1EUC;; genannt wird, hat in § 72 die Gaubezeichnung Ko8w
K(Öf]e; hinter sich. An beiden Stellen ist zweifelsohne derselbe
gemeint; an einer muss also eine Aenderung vorgenommen wer
den. Da in § 84 sowohl im Text der Rede, als auch in dem
Aktenstücke 'EpX1EUe; vorkommt, scheint Ko8wK1Öf]e; fehlerhaft.
Vielleicht ist mit Voemel KOlpWV(ÖT\<;; zu lesen mit Bezug auf die
Worte av8pwnov EUTEVij2, welcher Emendation auch West. seinen

1 VgI. Dem. XLV 8. 28.
2 Meier, De gent. Att. p,47. VgI. auch Dem. LIX 117 ... -rov
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Beifall zollt. Was dieser auf Grund von § 79 q>Ep€ bil Kal ~ap

Tupiav rrapaO'XWllat uIlIV bt' arropp~ToU IlEV "fE"fEVl'}IlEVl'}V, öllW<;;
bio aUTOIt;; TOIt;; rrE1Tpal~EVOt<;; ElTIbEltW q>av€pav oUO'l1.V mhilv
Kai aATJ8fj gegen dies Zeugniss vorbringt, wird illusorisch, wenn
lllan für das völlig sinnlose lETEVllllEVllV mit cod. L l€lEVl'}IlEVWV
liest. Wenn ferner West. die Schwatzhaftigkeit des Zeugen ta
delt (~V TE av8pwTCOV EKßaAEIV Kal OUKETI O'UVOIKEIV aUTfj, Kal
LTEepavov arr€AaO'!X1 arro Tfj<;; rrapEbpia<;; Kal OUK Mv ETl rrapE
hpEU€LV aun'j)), so möchte ich zu beherzigen geben, dass dem
Verfasser der Urkunden entschieden daran liegen musste, das
wirklich zur Erhärtung des Vorgebrachten dienende recht klar
und deutlich auszudrücken, daher die doppelte Wiedergabe ein
und derselben Sache.

XIII p. 1387 § 123. Ueber diese Urkunde ist von mir
gehandelt bei Prüfung einer ganz ähnlichen Zeugenaussage in
Rede XLV 1. Gegen den Inhalt hat auch West. nichts einzu
wenden; nur hegt er Bedenken gegen die Authenticität der Zeugen,
da der Redner selbst keinen namentlich aufführe. Anderweitig
nachweisen lässt sich der Name des vierten Zeugen, ßtv0IlEVl'}<;;
'APXEAaou Kuba8TJveUEUC;, aus einer Inschrift!l des J. 368, in
welcher ein ßELVOIlEVTJ<;; Kuha811(VatEU<;;) genannt wird j so muss
auch fitr die Lesart ß1VOIlEVll<;; der Ausgaben mit codd. Y. O. r.
gelesen werden. Dass ferner der an zweiter Stelle genannte
Demosthenes für Apollodoros gezeugt habe, ist durchaus glaub
würdig; wir brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, wie eng
jene beiden zur Zeit unserer Rede verbunden waren 3.

Berlin. Joh. E. Kirchner.

1 A. a. O. p. 33. Kurz besprochen wird dies Aktenstück auch
VOll Guggenheim, Bed. d. Folterung im att. Proc. p. 48.

2 CIA. II 800b, 24.
aBlass, Att. B. UI 1 p. 32. 410.




